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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.09.1999

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

VStG §5 Abs2;

Rechtssatz

Der Besch kann sich allein wegen der Auskunft seines Rechtsfreundes, ohne sich bei der zuständigen Behörde über

deren Richtigkeit zu erkundigen, nicht mit Erfolg auf den Schuldausschließungsgrund iSd § 5 Abs 2 VStG berufen.
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